
Der Namensstreit
1982-1988

Abbildungen

1.  Nach den beiden abschlägigen Entscheidungen 
durch den Satzungskonvent der Universität in den 
Jahren 1972 und 1973 wurde 1982 die Benen-
nungsfrage erneut im Konvent verhandelt. Im 
Kontext der deutsch-französischen Feierlichkeiten 
zum 125. Todestag Heines hatten die Landtags-
fraktionen der CDU und der SPD sowie der Rat der 
Stadt Düsseldorf im Jahr 1981 eine Empfehlung 
an die Universität gerichtet, sich nach Heinrich 
Heine zu benennen. Auch innerhalb der Universi-
tät schien trotz der Streitigkeiten zwischen Land 
und Universität wegen des 1979 verabschiedeten 
Landeshochschulgesetzes die Benennungsfrage 
auf eine weit größere Zustimmung als noch im Jahr 
1972 zu stoßen.
Trotz dieser günstigen Vorzeichen lehnte der Kon-
vent in seiner Sitzung am 10. Februar 1982 die 
Namensgebung nach Heinrich Heine knapp mit 41 
Ja- zu 44 Nein-Stimmen ab.

2.  Erst 1988 war ein Vorstoß des damaligen Rektors 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gert Kaiser erfolgreich. In 
einem von Kaiser veranlassten Rechtsgutachten 
wurde dem Senat die Entscheidungskompetenz in 
Sachen Benennungsfrage zuerkannt. 
Der auf der Senatssitzung am 20. Dezember von 
den Dekanen der drei Fakultäten eingebrachte 
Antrag, die Universität nach Heinrich Heine zu 
benennen, wurde mit 15 Ja-Stimmen angenommen 
– die Düsseldorfer Universität hieß nun „Heinrich-
Heine-Universität.“

3..  Im Jahr 1989 wurde dieses Ergebnis im Rahmen 
eines Festakts gefeiert, dessen Festvortrag der da-
malige Ministerpräsident Johannes Rau hielt – ein 
deutliches Zeichen für die Bedeutung, die man 
auch außerhalb der Universität der Benennungs-
frage beimaß.

4 s.o.

1

3

2

4




